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Einkommensteuerprogression 

l<eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum
Prof. Dr. Günter^edtkamp, Gießen

Der  W issensdiaftlidie Beirat beim Bundesfinanz
ministerium hat in seinem „Gutaditen zur Reform 

der direkten Steuern" *) empfohlen, die Progression 
der Einkommensteuer zu verschärfen. Das soll nicht 
nur durch Änderung des Tarifs, sondern auch durch 
den Abbau solcher Vergünstigungen geschehen, die 
mit dem Zwecke eingeführt wurden oder doch ta t
sächlich die W irkung haben, die bestehende Progres
sion abzuschwächen (sog. Pervertierung des Progres
sionstarifs). W ährend die Erhöhung des Freibetrages 
und die Anhebung des Proportionaltarifs im unteren 
Einkommensbereich durch die vorgeschlagene A b
schaffung der Sonderausgabenpauschale und die V er
minderung der W erbungskostenpauschale — wenn 
auch nicht individuell, so doch aufs Ganze gesehen 
—■ einander ausgleichen und «idi aus finanztheore
tischen w ie -politischen Gründen empfehlen, soll 
durch Erhöhung des Grenzsteuersatzes (d. h. des auf 
die zuletzt hinzugewonnene Einkommenseinheit m axi
mal angewandten Steuersatzes) eine echte Progres
sionsverschärfung auch über eine Änderung des Steu
ertarifs selbst herbeigeführt werden.

AUSGESTALTUNG DER EINKOMMENSTEUER

Im noch geltenden Tarif w ird ein marginaler S teuer
satz von 53”/o auf Jahreseinkommen über 110 039 DM 
angewendet; in Zukunft soll die Progression zwar 
im m ittleren Einkommensbereich leicht abgeschwächt 
werden, dafür aber bis zu einem  M arginalsteuersatz 
von 60 Vo für Jahreseinkom m en über 260 000 DM 
ansteigen. Die außerdem angeratene Abschaffung bzw. 
Einschränkung zahlreicher Vergünstigungen für be
stimmte Berufsgruppen und Personenkreise (Sonder
freibeträge u. a. m.) w ie auch die Ausweitung der 
Besteuerung von Nebeneinkünften w erden darüber 
hinaus die Progression verallgem einern, d. h. bei den 
bisher Begünstigten intensivieren. Zu einer solchen 
Verschärfung der Progression, vor allem für die Ein-

1) Vgl. G utadite ii zur Reform der d irek ten  S teuern  (Einkommen
steuer, K örpersd iaftsteuer, V erm ögensteuer und E rbsdiaftsteuer) 
ln der B undesrepublik  D eutsdiland, e rs ta t te t vom  W issensdiaft- 
lid ien  B eirat beim  B undesm inisterium  der Finanzen, Bad G odes
berg, den II . Febr. 1967 (Schriftenreihe des Bundesm inisterium s 
d er Finanzen, H eft 9).
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kommen der Selbständigen (Gewerbe, Landwirtschaft, 
freie Berufe), würde u. a. die Angleichung der steuer
rechtlichen Definition der sog. W erbungskosten (der 
Unselbständigen) an die der Betriebsausgaben (der 
Selbständigen) führen. Erreicht w ird dies vor allem 
durch eine restriktivere Interpretation eben jener 
bisher großzügig gehandhabten Betriebsausgaben. 
Man denke dabei z.B. an die private Nutzung von 
Kraftfahrzeugen oder an die A bsetzbarkeit von Spesen 
und Repräsentationskosten.

Für den Laien w eniger eindrucksvoll und daher auch 
weniger kritisiert — in der einzel- wie gesam twirt
schaftlichen W irkung aber w eitaus fühlbarer und 
einschneidender — w äre der vorgeschlagene Abbau 
der bisher massiven Begünstigung von Investitionen. 
H ier w ird die Beseitigung der degressiven Abschrei
bung und der Sonderabschreibungen verlangt. Da die 
Gewinnerm ittlungsvorsdiriften des Einkommensteuer
gesetzes auch auf die Körperschaftsteuer anzuwen
den sind, wird aus der vorgeschlagenen Reform auch 
eine stärkere steuerliche Belastung der unverteilten 
Gewinne unm ittelbar folgen. Außerdem sind Einkom
men- und Körperschaftsteuertarif so m iteinander ver
koppelt, daß der M arginalsteuersatz der Einkommen
steuer einschließlich der Kirchensteuer den Kör
perschaftsteuersatz fixiert, der m ithin konsequenter
weise auf 62,5 "/o angehoben w erden soll.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES STEUERZAHLERS

Verständlicherweise haben diese Vorschläge nicht 
nur Beifall gefunden. Denn bei v ielen  erlischt — be
greiflicherweise — der Reformeifer, wenn diejenigen 
Begünstigungs- und Befreiungsvorschriften in Frage 
gestellt werden, von denen der sonst Reform for
dernde Zensit selbst profitiert. Damit hat der W issen
schaftliche Beirat sicher ebenso gerechnet wie mit 
der Tatsache, daß von den betroffenen Interessenten 
nicht mit der verm ehrten Belastung des eigenen Ein
kommens, sondern mit gesamtwirtschaftlichen W ir
kungen, mit der Sorge um das Gemeinwohl, argu
m entiert w erden wird. Mit Nachdruck ist deshalb
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vom Beirat immer wieder das allen Vorschlägen ge
meinsame Ordnungsprinzip, die Geschlossenheit der 
Konzeption, herausgestellt worden: die Leistungsfähig
keit des Steuerzahlers als Kriterium für die Ausge
staltung des Einkommensteuerrechts. Das Einkommen 
wird als personenbezogene Nettogröße gesehen, die 
nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit (ability to pay) 
des jeweils betroffenen Steuerpflichtigen definiert 
werden soll. Dabei geht der Wissenschaftliche Beirat 
offenbar nicht von einer persönlichen Leistungsfähig
keit im Sinne der Grenznutzenlehre aus, die einen 
abnehmenden Grenznutzen bei zunehmenden Einkom
men allgemein annimmt. Kriterium ist vielm ehr die 
sachliche oder „generische" (F. Neumark) Leistungs
fähigkeit, die sich eher an der Höhe des verfüg
baren Pro-Kopf-Einkommens orientiert und die per
sönlichen Verhältnisse des betreffenden Steuerzahlers 
berücksichtigt.

DOMINANZ DER EINKOMMENSTEUER

Die eigentliche soziale W ertung des W issenschaft
lichen Beirats liegt darin, daß er d ie  Anlage, Aus
gestaltung und konsequente Handhabung der Ein
kommensteuer allein nach diesem Prinzip fordert. 
Alle anderen möglichen Ausgestaltungsprinzipien ver
weist er in die mit den Vorschlägen konkurrierenden 
„Sonderziele" — wie z. B. konjunktur- und wachstums
politische Erwägungen. Die „angemessene" Lasten
verteilung, die „Opferminimierung" bei der Fixierung 
fiskalischer Ziele, wird zum dominierenden Ziel der 
Einkommensteuer, ja  selbst des ganzen Steuersystems 
erklärt, wenn es heißt: „W egen der Regressionswir
kungen der meisten indirekten Steuern fo lg t. . . ,  daß 
die direkten Steuern, und unter ihnen insbesondere 
die Steuern mit progressivem Tarif, möglichst tra 
gende Säulen des Steuersystems sein sollten." Dabei 
wird von einer Regressivwirkung der indirekten 
Steuern, von einer W irkung dieser Steuern auf die 
Einkommensverteilung ausgegangen, die in dieser 
Strenge bisher nicht nachgewiesen worden ist. Außer
dem ist sie in so allgemeiner Formulierung auch wohl 
unbeweisbar.

Wenn so das klare Votum für eine dominierende 
Einkommensteuer auch unter Leistungsfähigkeitskri
terien nicht jeden überzeugen wird )̂, so scheint die 
Forderung nach einer vorwiegenden Berücksichtigung 
des Leistungsfähigkeitskriteriums in der Einkommen
steuer sinnvoll, ja notwendig zu sein, wenn vom 
herrschenden gesamtwirtschaftlichen Zielsystem aus
gegangen wird. Denn in diesem spielen verteilungs-

2) Wenn der W issenscäiaftlidie B eirat die A uffassung v e rtritt, daß 
die Einkommensteuer zudem „unbeabsiditigte V erstöße gegen die 
W ettbew erbsneutralität“ w eit m ehr verm eide als die „indirekten" 
Steuern, da sie am „M arktergebnis" (Einkommen bzw. Gewinn) 
anknüpfe, so liegt d ieser A rgum entation d ie klassische m ikro- 
ökonomisdi und partia lanaly tisd i o rien tie rte  S teuerüberw älzungs- 
lehre zugrunde, die auf diesen Zusam m enhang schwerlich ange- 
•wendet werden kann, müßte doch h ie r ein U rteil über die gesam te 
Einkommen- und G ewinnbesteuerung im ökonom isdien K reislauf 
gefällt werden.

politische Vorstellungen von einem gerechten Sein
sollen eine große Rolle.

Soll Verteilungspolitik mit Hilfe der Besteuerung be
trieben werden, dann scheint die bei der Einkom
mensverteilung einsetzende Einkommensteuer dazu in 
der Tat den optimalen Ansatzpunkt zu liefern. In 
Verfolgung des damit angestrebten Zieles steuerlicher 
Gerechtigkeit ergibt sich dann auch die vom Beirat 
erhobene Forderung, „gleiche Fälle steuerlich mög
lichst gleich zu behandeln".

ZIELKONFORM ER PROGRESSIONSTARIF

Geht man von dieser verteilungspolitischen Funktion 
der Einkommensteuer aus, so kann die Forderung 
nach einem Progressionstarif unm ittelbar aus der 
Zielsetzung abgeleitet werden. W enn weiterhin davon 
ausgegangen werden kann, daß sich die steuerliche 
Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Einkommen er
höht, so kann daraus nur das Prinzip abgeleitet 
werden, daß es eine Grenze der Progression an sich 
gar nicht geben dürfte, solange nicht plausibel ge
macht werden kann, daß die individuelle Leistungs
fähigkeit von einem bestimmten Einkommen an nicht 
mehr wächst. Die Grenzen der Progression wie auch 
der exakte Tarif lassen sich vielm ehr nur finanzpoli
tisch fixieren. So ist dem Wissenschaftlichen Beirat 
zuzustimmen, wenn er feststellt: „Freilich sind der 
Progression des Tarifs dieser Steuern wegen der zu 
befürchtenden Hemmung der wirtschaftlichen An
triebskräfte und m ithin des Wachstums Grenzen ge
setzt."

Aus dieser Sicht ist oft nach Progressionsgrenzen als 
„psychological breaking point" gesucht worden. Sie 
bestimmen die Punkte, von denen an  die Leistungs
anreize der Besteuerten ganz oder in erheblichem Um
fange zurückgehen. Solche Fragestellung krankt aber 
schon an der zu globalen Formulierung. Denn wenn 
Abhängigkeiten zwischen dem ökonomischen V erhalten 
und den M odalitäten der Einkommens- und Ge
w innbesteuerung bestehen, so werden Untem ehmer- 
und Nichtunternehm erhaushalte sicherlich nicht gleich 
und innerhalb dieser beiden großen Gruppen auch 
wohl nicht alle sozio-professionell determ inierbaren 
Untergruppen gleich reagieren. Auch wird die Ab
hängigkeit je  nach der A rt der in Frage stehenden 
V erhaltensparam eter unterschiedlich sein. Ein aus so 
heterogenem Ausgangsmaterial gewonnener M ittel
w ert wäre ohne jeden Informationswert und für die 
Fixierung steuerpolitischer Tatbestände ungeeignet. 
Daher muß differenzierter argumentiert werden.

STEUERPROGRESSION UND ARBEITSWILLE

Eine erste in diesem Zusammenhang zu klärende 
Frage ist die nach der Abhängigkeit von A rbeits
leistung und Steuerprogression. Bei den Arbeitneh-
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m ein wird diese Frage n id it mit Hilfe der im fiiianz- 
theoretisdien Sdirifttum üblidien Theoreme beant
w ortet w erden können. Diese gehen von einer inner
halb bestimmter zeitlidier Grenzen stetig veränder
baren Ersetzbarkeit der Arbeit durdi Freizeit und um
gekehrt aus. Die Arbeitszeit ist jedodi in der Regel 
normiert, und die Grenzen der individuellen A npas
sung sind äußerst gering. Versdiärfungen der Ein
kommensteuerprogression rufen hier weniger Reak
tionen im Arbeitsangebot als vielmehr Forderungen 
nadi Korrektur der Einkommensverteilung hervor — 
die, wenn sie Erfolg haben, eine Reihe interessanter 
m akroökonom isdier Anpassungsprozesse zur Folge 
haben.

Bei den Unternehmern sdieint der Zusammenhang 
wenigstens auf den ersten Blidc sehr viel strenger 
zu sein. H ier müssen aber versdiiedene möglidie 
Reaktionen der Unternehm ertätigkeit untersdiieden 
werden. W ie bei den Unselbständigen ist wahrsdiein- 
lid i audi hier die eigentlidie Arbeitsleistung — die 
organisatorisdie und dispositive Tätigkeit — im 
Rahmen der bestehenden Unternehm enskapazität 
weitaus weniger flexibel, als es die mit stetigen 
Reaktionskurven ariieitende Theorie ersdieinen läßt. 
Die nur auf K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g  abzielende 
Unternehmenspolitik wird w ahrsdieinlidi nidit oder 
dodi wenigstens nidit zum entsdieidenden Teil von 
der Progression der Gewinnbesteuerung determiniert.

STEUERPROGRESSION UND INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Sehr viel eher beeinflußbar sdieint die Investitions
tätigkeit und die übrige, auf Expansion abzielende 
Untem ehmenspolitik zu sein. Das gilt audi für die 
von der Körpersdiaftsteuer betroffenen Kapitalgesell- 
sdiaften.

Durdi die Einkommens- und Gewinnbesteuerung wird 
die erw artete Nettorendite der Investition verringert. 
Selbst das Ausmaß der relativ  „sidieren" Investi
tionsvorhaben kann dadurdi besdiränkt werden, wenn 
sidi im Unternehmenskalkül das Verhältnis von 
Kosten und Erträgen wesentlidi versdiiebt. Nodi 
fühlbarer mag diese Reaktion bei den „unsidieren" 
Investitionen sein, bei denen das Risiko steigt, daß 
die angestrebten N ettorenditen untersdiritten  werden. 
Auf diese Verhaltensannahm en stützt sidi vorzugs
weise die Argum entation derjenigen, die in einer 
Progressionsversdiärfung eine Gefährdung der W adis- 
tumskräfte erblidcen. Nun muß aber audi diese, für 
sidi allein gesehen riditige Partialanalyse gegen sidi 
den Einwand gelten lassen, daß sdion eine umfassen
dere Betraditung der Unternehmensentsdieidungen 
das Ergebnis in Frage stellen kann. Denn die In
vestitionstätigkeit ist nidit allein abhängig von Er
trag und Risiko. Auf oligopolistisdien M ärkten ist 
sie oft weitaus stärker determ iniert von M arktstra
tegien, die auf Sidierung der M ärkte oder gar auf

M arktbeherrsdiung hinauslaufen können. Erwartun
gen über die zukünftige Preisentwiddung, die mög- 
lidien Finanzierungsraten, die Liquidität, die Erwar
tungen über die Besdiäftigungsentwiddung der Bran
d ie  usw. spielen ebenfalls eine n id it zu untersdiät- 
zende Rolle bei der Unternehmensentsdieidung. Die 
Höhe des verfügbaren Einkommens bzw. der unver
teilten Gewinne der Kapitalgesellsdiaften ist nur ein 
Faktor unter anderen, wenn audi ein w iditiger Fak
tor im Unternehmenskalkül.

WACHSTUMSRATE DES SOZIALPRODUKTS

W enn unterstellt wird, daß die private Investitions
tätigkeit auf eine Progressionsversdiärfung und Er
höhung des daran gekoppelten Körpersdiaftsteuer- 
satzes zurüdcgeht, so ist damit keineswegs ausge- 
madit, daß in einer umfassenderen gesamtwirtsdiaft- 
lidien A nalyse und 'auf längere Sidit gesehen die 
durdisdinittlidie W adistum srate des Sozialprodukts 
zurüdigeht. Denn eine soldie Folgerung kann nur 
unter bestimm ten Bedingungen, z. B. über die kon
sumtive Verwendung des steuerlidien M ehrertrags, 
riditig sein. W erden dagegen die aus der Progres
sionsversdiärfung resultierenden M ehreinnahmen da
zu verwendet, die öffentlidie Investitionstätigkeit zu 
vermehren, so können daraus durdiaus audi positive 
W adistumseffekte resultieren. Das gilt n id it für jede 
öffentlidie Investition und n id it für jedes V ersor
gungsniveau an  öffentlidien Leistungen. So wird die 
Anlage von Sportplätzen n id it den gleidien W adis- 
tumseffekt haben wie der Bau von Ingenieursdiulen. 
W enn heute aber einige A utoren bzw. Interpreten 
der neoklassisdien W adistum stheorie 60 bis 70 "tu 
der W adistum srate dem tedinisdien  Fortsdiritt zu
rechnen und hiervon wiederum 40 Vo den Bildungs
ausgaben, so wird daraus zumindest gefolgert werden 
können, daß mit dem einfadien Hinweis auf den 
Zusammenhang von Progressionsversdiärfung und 
Unternehmerrisiko die Frage nadi der finanzpoliti
schen Zweckmäßigkeit soldier Maßnahmen n id it be
antwortet werden kann.

Ohne Zweifel sind konfiskatorisdie Steuersätze denk
bar, die jede private A ktivität zum Erliegen bringen; 
das hat die sow jetisdie Steuerpolitik während der 
NEP gezeigt. Dodi darum geht es n id it in der Dis
kussion um das Gutachten des W issensdiaftlidien 
Beirats beim Bundesministerium der Finanzen. Hier 
wird eine Anhebung des M arginalsteuersatzes von 
53 auf 60 Vo diskutiert — und das noch bei einer 
Stredcung der Progression über einen mehr als dop
pelt so großen Einkommensbereidi. Bei einer soldien 
Anhebung des Tarifs, der m andien ausländisdien Un
ternehm er mit Neid erfüllen muß, von einer Ge
fährdung des W irtsdiaftswadistum s zu spredien, er
sdieint selbst im Lichte der traditionellen Theorie 
übertrieben.
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